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Satzung zur Änderung der Wahlordnung  
der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof 

 
Vom 21. Mai 2024 

 
 

Aufgrund des Art. 48 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 

Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414; BayRS 

2210-1-3-WK) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof folgende 

Satzung: 

 

 

§ 1 

 

§ 20 der Wahlordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof 

(Wahlordnung – WahlO) vom 25. April 2024 wird wie folgt geändert: 

 

1. Der bisherige § 20 wird § 20 Satz 1. 

 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

 

„2Sie gelten als beachtet, wenn sich das betreffende Schriftstück bei der 

ersten Leerung nach Fristablauf in einem Hausbriefkasten der Hochschule 

befindet.“ 

 

 

§ 2 

 

 Diese Satzung tritt am 1. Juni 2024 in Kraft. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof 

vom 15. Mai 2024 und der Genehmigung des Präsidenten der Hochschule vom 21. Mai 2024. 

 

 

Hof, den 21. Mai 2024 

gez. 

 

 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Lehmann 

Präsident 
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Diese Satzung wurde am 21. Mai 2024 in der Abteilung Studienbüro niedergelegt. Die Information über 

die Niederlegung wurde am 21. Mai 2024 in den Webauftritt der Hochschule eingestellt. Tag der 

Bekanntmachung ist daher der 21. Mai 2024. 

 


